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Scheidung – Welche Punkte müssen geregelt werden 
und in welcher Form wird dies am besten gemacht? 
 

1. Welche Punkte müssen bei einer Scheidung geregelt werden

Eine Scheidung ist oftmals das Ende eines Lebensabschnittes und gleich- 
zeitig ein Neubeginn. Sie ist häufig mit vielen Emotionen und Ungewiss- 
heiten verbunden. 

Bei einer Scheidung stellen sich eine Vielzahl von Fragen, die teilweise schon 
bei der Trennung diskutiert wurden, teilweise jedoch bei der Scheidung auch 
neu hinzukommen. In rechtlicher Hinsicht müssen vorallem die folgenden 
Fragen geklärt werden:

 ■ Elterliche Sorge 
Sollen die Kinder nach der Scheidung weiterhin unter der gemeinsamen 
elterlichen Sorge von Vater und Mutter stehen (dies ist der Regelfall)? 
 
Gibt es einen Grund, der es notwendig macht, dass einem Elternteil die 
alleinige elterliche Sorge übertragen wird (dies ist nur in Ausnahmefällen 
möglich)?

 ■ Kinderbetreuung 
Bei welchem Elternteil sollen die Kinder nach der Scheidung hauptsäch-
lich wohnen? 
 
Wie wird die Kinderbetreuung nach der Scheidung aufgeteilt? Betreuen 
die Eltern die Kinder je zur Hälfte oder übernimmt ein Elternteil die haupt-
sächliche Betreuung?  
 
Wer betreut die Kinder an welchen Werktagen und Wochenenden? 
 
Sollen die Kinder auch fremdbetreut werden? Falls ja, in welchem Umfang 
und an welchen Wochentagen? 



Welcher Elternteil verbringt wie viele Wochen Ferien pro Jahr mit den Kin-
dern? Zu welchem Zeitpunkt? 
 
Welche Feiertage verbringen die Kinder bei welchem Elternteil?

 ■ Kinderkosten 
Welcher Elternteil trägt nach der Scheidung welche Kinderkosten? 
 
Wer bezieht die Kinder- und Ausbildungszulagen?  
 
Soll ein Elternteil Kinderunterhaltsbeiträge bezahlen? Falls ja, wie hoch 
sollen diese Beiträge sein? 
 
Falls Kinderunterhaltsbeiträge bezahlt werden sollen: Beinhalten diese 
Beiträge die Kinder- und Ausbildungszulagen oder müssen die Zulagen 
noch zusätzlich zum Kinderunterhalt bezahlt werden?

 ■ Zuweisung der AHV-Erziehungsgutschrift 
Soll nach der Scheidung die AHV-Erziehungsgutschrift einem Elternteil 
angerechnet werden oder soll sie hälftig aufgeteilt werden? 

 ■ Nachehelicher Unterhalt 
Vermag jeder Ehegatte nach der Scheidung seinen Unterhalt selbst zu 
finanzieren? Falls nicht: Ist dem Ehegatten, der nicht über genügendes 
Einkommen verfügt, um seinen Unterhalt zu finanzieren, ein (allenfalls 
schrittweiser) Ausbau seines Erwerbspensums möglich? Falls ja: innert 
welcher Fristen soll das Erwerbspensum in welchem Umfang ausgebaut 
werden? 
 
Ist der andere Ehegatte finanziell in der Lage, nachehelichen Unterhalt  
zu bezahlen? Wie hoch soll dieser Unterhalt sein? Wie lange soll nach- 
ehelicher Unterhalt bezahlt werden? 



 ■ Güterrecht / Vermögensaufteilung 
Welcher Ehegatte übernimmt welche Vermögenswerte (z.B. Bankkonti, 
Wertschriften, Wertgegenstände, Liegenschaften, Mobiliar, Fahrzeuge, 
Lebensversicherungen, Guthaben in der 3. Säule, etc.)? 
 
Welcher Ehegatte übernimmt welche Schulden (z.B. Hypothekarschulden, 
Kredit- und Darlehensschulden, offene Steuern, etc.)? 
 
Hat ein Ehegatte dem anderen eine güterrechtliche Ausgleichszahlung 
zu leisten? Falls ja, welcher Ehegatte hat gegenüber dem anderen einen 
güterrechtlichen Anspruch? Wie hoch ist die Ausgleichszahlung? Innert 
welcher Frist muss diese bezahlt werden? 

 ■ Eheliche Wohnung bzw. Liegenschaft 
Welcher Ehegatte wohnt nach der Scheidung in der ehelichen Wohnung 
oder Liegenschaft? Sind dazu die Einräumung eines Wohnrechts oder die 
Übertragung des Mietvertrages erforderlich? Wie lange soll ein allfälliges 
Wohnrecht dauern? 
 
Wie hoch ist die Entschädigung, die für das Wohnrecht zu bezahlen ist? 

 ■ Vorsorgeausgleich 
Wie sollen die Pensionskassenguthaben, die die Ehegatten in der Zeit  
zwischen Heirat und Einleitung des Scheidungsverfahrens angespart  
haben, aufgeteilt werden? Soll eine je hälftige Aufteilung erfolgen, wie dies 
der Regelfall ist? Soll von der hälftigen Teilung abgewichen werden und 
falls ja, wie sollen die Pensionskassenguthaben aufgeteilt werden? Wie  
ist diesfalls bei jedem Ehegatten eine genügende Altersvorsorge sicher- 
gestellt?



2. Wie werden die obenstehenden Punkte am besten geregelt?

Die obenstehenden Punkte werden am besten in einer Scheidungskonven-
tion geregelt, die von beiden Ehegatten unterzeichnet wird. Dies ist meist der 
schnellste und günstigste Weg. Die Scheidungskonvention muss dem Schei-
dungsgericht zur Genehmigung eingereicht werden. Das Gericht wird dann 
gestützt auf die Konvention die Scheidung aussprechen. 

Können sich die Ehegatten nicht über die obenstehenden Punkte oder nicht 
über alle der obenstehenden Punkte einigen, wird das Gericht nach Einlei-
tung des Scheidungsverfahrens versuchen, mit den Ehegatten eine einver-
nehmliche Regelung auszuarbeiten. Gelingt dies nicht, wird das Gericht über 
die strittig gebliebenen Scheidungsfolgen entscheiden (vgl. auch «Wie läuft 
ein Scheidungsverfahren ab?»)

Haben Sie rechtliche Fragen zur Scheidung? Wünschen Sie Unterstützung bei 
der Regelung der Scheidungsfolgen oder die Prozessvertretung in einem Schei-
dungsverfahren? 
Wir sind Ihnen gerne behilflich.
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